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Nr. 27 vom 29.11.2013 

        
 
 
 
        1./  Bekanntmachung der Satzung vom 25.11.2013 zur Änderung der  
              Satzung des Senior(inn)enbeirates der Stadt Haan vom 12.11.2008 
 
         
        2./  Bekanntmachung zur Bauleitplanung der Stadt Haan 
              Betreff:  Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 43,  

               3. Änderung „Untere Landstraße“ als Bebauungsplan der    
               Innenentwicklung nach§ 13a BauGB Anpassung des  
               Flächennutzungsplanes im Bereich „Untere Landstraße“  
               im Wege der Berichtigung (32. Änderung des Flächennutzungsplans) 

               hier:      Öffentliche Auslegung § 3 (2) BauGB 
 
 
         3./  Bekanntmachung der Stadt-Sparkasse Haan 
               hier: Aufgebot 
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2./ 
 
Bekanntmachung zur Bauleitplanung der Stadt Haan 
 
Betreff: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 43, 3. Änderung „Untere Landstraße“ als 

Bebauungsplan der Innenentwicklung nach§ 13a BauGB 
 Anpassung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Untere Landstraße“ im Wege 

der Berichtigung (32. Änderung des Flächennutzungsplans) 
 
hier: Öffentliche Auslegung § 3 (2) BauGB 
 
Der Planungs- und Umweltausschuss des Rates der Stadt Haan hat am 01.10.2013 beschlos-
sen, den Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 43, 3. Änderung „Untere 
Landstraße“ mit seiner Begründung gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich auszulegen. 

Der Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Das Plangebiet liegt in Haan-Ost. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird im Norden 
durch das Flurstück 1490, im Osten durch die Flurstücke 409, 1231 und 1232, im Süden 
durch die Straße „Landstraße“, im Westen durch Verkehrsflächen der „Landstraße“ begrenzt.  
Die genaue Festlegung des räumlichen Geltungsbereiches erfolgt durch die Planzeichnung. 
 
Die Lage des Plangebiets wird durch den beigefügten Kartenausschnitt verdeutlicht: 

 
 
Durch den Bebauungsplan wird nicht die Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Landes- oder Bundes-
recht unterliegen. Im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles wurde festge-
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stellt, dass durch den Bebauungsplan keine erheblichen Umweltauswirkungen unter Berück-
sichtigung der in Anlage 2 zum UVPG genannten Kriterien zu erwarten sind. Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter 
bestehen nicht. Auf Grund der vorgenannten Ergebnisse ist die Durchführung einer Umwelt-
prüfung nicht erforderlich.  

Gemäß § 13a (3) Nr. 1 BauGB wird darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan im be-
schleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB aufge-
stellt werden soll.  
 
Die öffentliche Auslegung erfolgt in der Zeit vom 09.12.2013 bis zum 24.01.2014 im Flur 
zum Planungsamt der Stadt Haan, 1. Obergeschoss, Verwaltungsgebäude Alleestraße 8, 
42781 Haan. Während folgender Stunden kann Einsicht in die Planunterlagen genommen 
werden: 
 
Montag, Dienstag, Mittwoch von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr,  
Donnerstag  von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr,  
Freitag  von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr.  
(Die Verwaltung ist zwischen dem 24.12.2013 bis einschließlich den 01.01.2014 geschlossen. 
Eine Einsichtnahme ist somit in diesem Zeitraum nicht möglich) 
 
Die Unterlagen können auch auf der Homepage der Stadt Haan (www.haan.de) unter Rat-
haus\Stadtentwicklung\Projektliste\vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 43, 3. Änderung 
eingesehen werden. Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist im Planungsamt 
oder unter planungsamt@stadt-haan.de abgegeben werden.  
 
 
Haan, den 25.11.2013 
 
In Vertretung                                                                                      
Alparslan 
(Technischer Beigeordneter) 
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3./ 
 
Aufgebot 
 
Sparkassenbuch Nr(n): 4095010452 ausgestellt von der Stadt-Sparkasse Haan 
(Rheinl.), wird/werden gem. der AVV zum SpkG NRW Abschnitt 6, aufgeboten. 
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches anzumelden, anderenfalls wird das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt. 
 
 
Stadt-Sparkasse Haan     42781 Haan, den 21.11.2013 
Der Vorstand 
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